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Verwendung entzündlicher Produkte (zB. Farben und Lösemittel)

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verbrennungen durch Explosion
bzw. Brand

 Die entzündlichen Produkte in getrennten und/
oder abgeschotteten Lokalen und/oder in eige-
nen Schränken, bestehend aus nicht brennba-
rem Material und mit Auffangwannen ausgestat-
tet, lagern

 Ausschließlich in gut belüfteten Bereichen arbei-
ten 

 Den Kontakt der offenen Flammen mit entzünd-
lichen/brennbaren Stoffen vermeiden

 Kein brennbares Material in der Nähe lagern

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Hautkontakt, Einat-

men oder Verschlucken von Ge-
fahrstoffen (z.B. Lösemittel, La-

cke)

 Die Sicherheitsvorschriften einhalten

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahrstoffe

Verschiedene Verletzungen
durch physikalisch-chemische

Gefährdungen (z.B. Bildung von
gefährlichen Stoffen, Brand, Ex-

plosion)

 Die entzündlichen Produkte in getrennten und/
oder abgeschotteten Lokalen und/oder in eige-
nen Schränken, bestehend aus nicht brennba-
rem Material und mit Auffangwannen ausgestat-
tet, lagern

 In gut belüfteten Bereichen arbeiten bzw. Ver-
wendung einer Absauganlage

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


